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Errichtung eines personenbezogenen Behindertenparkplatzes; Kostenerstattung im Vorverfahren
hier: Antrag  auf Zulassung der Berufung 
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[bookmark: spruchk_nummer_][bookmark: i_besetzung_]hat der 3. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Freiherr von Welck, den Richter am Oberverwaltungsgericht Kober und den Richter am Oberverwaltungsgericht Groschupp 

[bookmark: i_beschluss_datum_]am 16. Januar 2015
beschlossen:
[bookmark: i_text_]
Der Antrag der Klägerin, die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig vom 23. Oktober 2013 - 1 K 40/13 - zuzulassen, wird abgelehnt.

Die Klägerin trägt die Kosten des Zulassungsverfahrens.

Der Streitwert für das Zulassungsverfahren wird auf 1.047,44 € festgesetzt.

Gründe
Der Antrag der Klägerin auf Zulassung der Berufung bleibt ohne Erfolg. Das Vorbringen der Klägerin, auf dessen Prüfung das Oberverwaltungsgericht gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 Satz 2 VwGO beschränkt ist, lässt nicht erkennen, dass die geltend gemachten Zulassungsgründe der ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des Urteils des Verwaltungsgerichts gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO (1.) und der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache i. S. v. § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO (2.) gegeben sind.1


Die schwerbehinderte Klägerin begehrte von der Beklagten die Errichtung eines personenbezogenen Behindertenparkplatzes vor dem von ihr bewohnten Haus R............. Diesen Antrag lehnte die Beklagte mit Bescheid vom... März 2012 ab. Zur Begründung führte sie aus, der R............ sei eine öffentliche Verkehrsfläche, auf der nicht immer alle Parkplätze besetzt seien. Zudem könne die Klägerin die von ihr gemietete Garage nutzen. Auf ihren Widerspruch teilte ihr der Hauptamtsleiter der Beklagten mit, es bestehe keine Grundlage für die Errichtung eines Behindertenparkplatzes auf öffentlichem Verkehrsraum. Allerdings könne ihre Vermietern, die kommunale ...GmbH, deren Geschäftsführer er in Personalunion sei, ihr einen Parkplatz neben dem von ihr bewohnten Haus errichten. Im Anschluss an einen Ortstermin errichteten Mitarbeiter des Bauhofs der Beklagten diesen Parkplatz auf dem von der Klägerin bewohnten Grundstück. Nach Kennzeichnung dieses Parkplatzes als Behindertenparkplatz für die Klägerin erklärte diese das Widerspruchsverfahren am.. September 2012 für erledigt. Die Beklagte stellte das Widerspruchsverfahren mit Bescheid vom... Dezember 2012 ein und stellte fest, das Kosten nach § 80 VwVfG nicht erstattet würden. § 80 VwVfG sehe eine Kostenerstattung für den Fall der Einstellung des Widerspruchsverfahrens nicht vor. 2

Das Verwaltungsgericht hat die hierauf erhobene Klage der Klägerin abgewiesen. Soweit diese die Aufhebung des Ablehnungsbescheids in Gestalt des Einstellungsbescheids begehre, sei der Antrag unzulässig, da sie hiermit ihr Rechtsschutzziel in Gestalt der Erstattungsfähigkeit der ihr im Vorverfahren entstandenen Kosten nicht erreichen könne. Gleiches gelte für ihren Antrag, festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet sei, die Kosten des Vorverfahrens zu tragen. Auch wenn man den weiteren Antrag der Klägerin als Verpflichtungsantrag auf Feststellung, dass die Hinzuziehung der Prozessbevollmächtigten der Klägerin im Vorverfahren notwendig gewesen sei, auslegen würde, wäre dieser Antrag unbegründet. Eine Kostengrundentscheidung nach § 80 Abs. 1 Satz 1 VwVfG setze grundsätzlich eine behördliche Entscheidung über den Widerspruch nach §§ 72, 73 Abs. 3 Satz 1 VwGO voraus. Hier fehle es an einer Abhilfeentscheidung der Beklagten i. S. d. § 72 VwGO. Diese habe ihren Ausgangsbescheid nicht aufgehoben, vielmehr das Widerspruchsverfahren eingestellt. Die Beklagte sei auch nicht verpflichtet gewesen, eine Abhilfeentscheidung zu erlassen. Ein Widerspruch sei erfolgreich, wenn dem Widerspruch abgeholfen werde. Erledige sich der Widerspruch hingegen auf andere Weise, so sei er in diesem Sinne nicht erfolgreich gewesen. Der Widerspruch der Klägerin habe keinen Erfolg gehabt. Zwar sei ihr ein Behindertenparkplatz zugewiesen worden. Dieser sei ihr jedoch nicht von der Beklagten auf öffentlichen Flächen über § 45 Abs. 1 b Satz 1 Nr. 2 StVO zuerkannt worden, sondern seitens ihrer Vermieterin auf einer im Eigentum der Vermieterin stehenden Fläche. Ihre Vermieterin sei zwar eine Tochtergesellschaft der Beklagten, allerdings sei sie als juristische Person eine von dieser unabhängige Rechtspersönlichkeit. Zudem habe die Beklagte auf die Erledigungserklärung der Klägerin nur mit der Einstellung des Verfahrens reagieren können. Auch wenn die Beklagte gleichwohl über den Widerspruch entschieden hätte, hätte die Klägerin keinen Kostenerstattungsanspruch gehabt, da ihr Widerspruch mangels Rechtsschutzbedürfnis unzulässig geworden sei. Da § 80 VwVfG für das Widerspruchsverfahren anders als § 161 Abs. 2 VwGO für das verwaltungsgerichtliche Verfahren keine Kostenentscheidung nach billigem Ermessen vorsehe, könne die Frage der ursprünglichen Erfolgsaussichten des Widerspruchs keine Berücksichtigung finden. Es lägen auch objektiv keine Anhaltspunkte vor, dass die Beklagte dem Widerspruch der Klägerin hätte stattgeben müssen und sich einer solchen für die Klägerin positiven Entscheidung in rechtswidriger Weise entzogen habe. Aus § 45 Abs. 1 b Satz 1 Nr. 2 StVO habe sie nur einen Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung ableiten können. Ein Fall der Ermessenreduzierung auf Null habe nicht vorgelegen. Es sei schon ungeklärt gewesen, ob der Klägerin ein Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung zugstanden habe. Die tatsächlichen Verhältnisse hierfür seien weitgehend ungeklärt gewesen. Der Beklagte habe sich nicht im Sinne der von der Klägerin angesprochenen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in rechtswidriger Weise einer Abhilfeentscheidung entzogen. Eine solche sei schon wegen der Erledigungserklärung formell ausgeschlossen gewesen. Sie wäre auch materiell nicht begründet gewesen, da nicht die Beklagte ihr über § 45 Abs. 1 b Satz 1 Nr. 2 StVO einen Behindertenparkplatz zur Verfügung gestellt habe, sondern sie diesen über ihre Vermieterin erhalten habe. 3


1. Die Berufung ist nicht wegen ernstlichen Zweifeln an der Richtigkeit des Urteils zuzulassen.4


Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung i. S. v. § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO sind anzunehmen, wenn der Antragsteller innerhalb der Zweimonatsfrist des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO tragende Rechtssätze oder erhebliche Tatsachenfeststellungen des Verwaltungsgerichts mit schlüssigen Gegenargumenten so in Frage stellt, dass der Ausgang des Berufungsverfahrens zumindest als ungewiss erscheint (SächsOVG, Beschl. v. 8. Januar 2010 - 3 B 197/07 -, juris; BVerfG, Beschl. v. 23. Juni 2000, DVBl. 2000, 1458; Beschl. v. 10. September 2009, NJW 2009, 3642). Der Antragsteller muss sich mit den Argumenten, die das Verwaltungsgericht für die angegriffene Rechtsauffassung oder Sachverhaltsdarstellung und 
-würdigung angeführt hat, inhaltlich auseinandersetzen und aufzeigen, warum sie aus seiner Sicht nicht tragfähig sind (SächsOVG, Beschl. v. 28. November 2012 
- 3 A 937/10 -, juris m. w. N.).5


Zur Begründung ernstlicher Zweifel trägt die Klägerin vor, das Protokoll der mündlichen Verhandlung enthalte entgegen § 105 VwGO i. V. m. § 160 Abs. 2 ZPO keine Feststellungen zu den vom Gericht in seinem Urteil angeführten Hinweisen zu einer Unzulässigkeit des Antrags zu 1. Die Klägerin habe deshalb nicht davon ausgehen müssen, dass dieser Antrag als unzulässig zurückgewiesen werde. Zudem habe sie den in Satz 2 des 3. Absatzes der Entscheidungsgründe als sachdienlich angeführten Antrag gestellt, so dass sich das Gericht widersprüchlich verhalte. Zudem sei das Gericht gemäß § 88 VwGO nicht an die Fassung der Anträge gebunden. Der Antrag zu 1 sei zulässig gewesen, da die Ablehnung einer Kostenerstattung nur über eine Anfechtungsklage zu beseitigen gewesen sei. Auch der Antrag  zu 2 habe nicht als unzulässig abgewiesen werden dürfen. Zudem habe das Verwaltungsgericht zu Unrecht eine Kostenerstattungspflicht der Beklagten verneint. Auf die Herstellung eines Behindertenparkplatzes habe sie nur mit einer Erledigungserklärung reagieren können. Nach dem Stand des Vorverfahrens sei die Beklagte verpflichtet gewesen, eine Kostenentscheidung zugunsten der Klägerin zu treffen. Diese Verpflichtung folge nicht aus § 80 VwVfG, vielmehr aus dem Grundsatz von Treu und Glauben. Die Beklagte habe sich ihrer Verpflichtung zu einer sachgerechten Entscheidung entzogen, indem sie ihrer Tochtergesellschaft und damit zugleich der Vermieterin der Klägerin den Auftrag erteilt habe, den begehrten Parkplatz auf Kosten der Beklagten zu errichten. Ernstlichen Zweifeln begegne auch die Auffassung, dass Vorliegen der Voraussetzungen des § 45 Abs. 1 b Nr. 2 StVO sei nicht nachgewiesen gewesen. Weder sei hierzu ein Hinweis erfolgt, noch habe sich die Beklagte bei ihrer Ablehnungsentscheidung hierauf gestützt. Etwaige Zweifel hätten im Wege der Amtsermittlung geklärt werden müssen. Die Klägerin habe umfangreich zum Vorliegen der Voraussetzungen vorgetragen. 6


Das Vorbringen der Klägerin rechtfertigt nicht die Zulassung der Berufung wegen ernstlicher Zweifel. Die Rügen der  Klägerin zu einer unterbliebenen Protokollierung von gerichtlichen Hinweisen zu einer sachdienlichen Antragstellung begründen keine ernstlichen Zweifel am Ergebnis der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung. Das Gericht hat jedem die von ihm als sachdienlich angesehene Antragstellung zu Grunde gelegt und hiervon ausgehend einen Anspruch der Klägerin verneint. Ein etwaiger Hinweismangel hat sich deshalb nicht auf das Ergebnis der Entscheidung ausgewirkt.  Es ist nicht zutreffend, wenn die Klägerin meint, sie habe den vom Gericht als sachdienlich angesehenen Antrag mit ihrem Antrag zu 1 tatsächlich gestellt. Mit ihrem Antrag zu 1 hat sie lediglich die Aufhebung des Bescheids vom... März 2012 in Gestalt des Bescheids vom... Dezember 2012, nicht hingegen die Verpflichtung des Beklagten, die Hinzuziehung ihrer Bevollmächtigten im Vorverfahren - unter Aufhebung dieser Bescheide - für notwendig zu erklären, begehrt. 7


Auch im Übrigen begründet das Zulassungsvorbringen keine ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung. Rechtsgrundlage für den von der Klägerin verfolgten Kostenerstattungsanspruch ist § 1 Satz 1 SächsVwVfZG 
i. V. m. § 80 VwVfG - nachfolgend: § 80 VwVfG). Hiernach hat der Rechtsträger, dessen Behörde den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, demjenigen, der den Widerspruch erhoben hat, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen zu erstatten, soweit der Widerspruch erfolgreich war (§ 80 Abs. 1 Satz 1 VwVfG). Hiervon ausgehend ist das Verwaltungsgericht zutreffend zu der Auffassung gelangt, dass der Widerspruch der Klägerin nicht „erfolgreich“ war. Der Erfolg eines eingelegten Widerspruchs ist am tatsächlichen (äußeren) Verfahrensgang der §§ 68 ff. VwGO zu messen (BVerwG, Urt. v. 18. April 1996 - 4 C 6/95 -, juris Rn. 14 m. w. N.). § 80 VwVfG regelt danach nur den Inhalt einer erforderlichen Kostenentscheidung. Ob eine Kostenentscheidung überhaupt zu ergehen hat, richtet sich dagegen nach den §§ 72, 73 Abs. 3 Satz 2 VwGO (BVerwG, 
a. a. O.). Hieraus ergibt sich: Ein Widerspruch ist erfolgreich, wenn die Ausgangsbehörde abhilft. Da es nach § 80 Abs. 1 Satz 1 VwVfG allein auf den äußeren Erfolg des Widerspruchs ankommt, ist die objektive Rechtslage unerheblich. Entsprechendes gilt für die Kostenentscheidung der Widerspruchsbehörde, welche diese gemäß  § 73 
Abs. 3 Satz 2 VwGO zu treffen hat. Unterbleibt eine behördliche Entscheidung über den Widerspruch, so ist auch für eine Kostenentscheidung grundsätzlich kein Raum (BVerwG a. a. O. Rn. 15). Nach Erledigung eines Verwaltungsakts ist ein gegen den Verwaltungsakt eingeleitetes Widerspruchsverfahren einzustellen; eine Widerspruchs-entscheidung in der Sache ist unzulässig (BVerwG, Urt. v. 20. Januar 1989 
- 8 C 30/87 -, juris Rn. 10). Hiervon ausgehend war der Widerspruch nicht i. S. v. 
§ 80 Abs. 1 Satz 1 VwVfG erfolgreich, da es an einer behördlichen Abhilfeentscheidung fehlt. Das Widerspruchsverfahren wurde vielmehr auf die Erledigungserklärung der Klägerin vom.. September 2012 mit Bescheid vom... Dezember 2012 eingestellt. 8


Ein für sie günstigeres Ergebnis kann die Klägerin auch nicht aus dem Grundsatz von Treu und Glauben herleiten. Vermeidet eine Behörde eine förmliche Entscheidung über den Widerspruch ausschließlich deswegen, weil sie bei erkannter Erfolgsaussicht des Widerspruchs den Widerspruchsführer um den zu erwartenden Kostenanspruch bringen will, so fällt ihr ein Formenmissbrauch zur Last mit der Folge, dass die behördliche Formenwahl nach den Grundsätzen von Treu und Glauben unbeachtlich ist. Unterlässt es die Behörde sachwidrig, dem Widerspruch durch eine Abhilfe- oder Widerspruchsentscheidung stattzugeben, ohne die der Kostenerstattungsanspruch des Widerspruchsführers nach § 80 Abs. 1 Satz 1 VwVfG ausscheidet, ist sie im Hinblick auf die Kosten so zu stellen, als wäre eine Abhilfeentscheidung ergangen (BVerwG, Urt. v. 28. April 2009 - 2 A 8/08 -, juris Rn. 18). 9

Dass diese Voraussetzungen hier vorliegen könnten, hat die Klägerin nicht dargelegt. Einer Abhilfeentscheidung stand hier schon der Umstand entgegen, dass die Klägerin das Widerspruchsverfahren für erledigt erklärt hatte. Auf eine solche Erklärung ist das Verfahren - in dem hier vorliegenden Fall eines Antragsverfahrens - einzustellen, unabhängig davon, ob man eine Erledigungserklärung im Widerspruchsverfahren als zulässig ansieht (so Kopp/Schenke, VwGO, 20. Aufl. 2014, § 73 Rn. 2) oder diese Erklärung als Rücknahme des Antrags auffasst (so Kopp/Ramsauer, VwVfG, 15. Aufl. 2014, § 9 Rn. 37). Für eine Kostenregelung entsprechend § 161 Abs. 2 VwGO ist  kein Raum, da die §§ 154 ff. VwGO im isolierten Widerspruchsverfahren nicht anwendbar sind. Die Kostenerstattung richtet sich ausschließlich nach der abschließenden Regelung einschlägigen § 80 VwVfG (BVerwG, Urt. v. 20. Mai 1987 
- 7 C 83/84 -, juris Rn. 17; so nunmehr auch Kopp/Schenke a. a. O. Rn. 17 m. w. N.). 10

Für einen nach den Grundsätzen von Treu und Glauben unbeachtlichen Formenmissbrauch der Beklagten liegen auch hiervon unabhängig keine Anhaltspunkte vor. Die Beklagte hat sich einer förmlichen Entscheidung über den Widerspruch nicht zur Vermeidung eines Kostenerstattungsanspruchs entzogen. Vielmehr hat sich hier das Begehren der Klägerin auf andere Weise erledigt. Anstatt der von ihr auf der Grundlage von § 45 Abs. 1 b Satz 1 Nr. 2 StVO begehrten Herstellung eines behindertengerechten Parkplatzes im öffentlichen Verkehrsraums durch die Beklagte ist ihrem Begehren durch die Herstellung eines behindertengerechten Parkplatzes auf privatem Grund neben dem von ihr bewohnten Mietshaus durch ihre Vermieterin Rechnung getragen worden. Im Hinblick auf ihren Antrag hat sie hierdurch ein „aliud“ erhalten, welches durch seine größere Nähe zur Mietwohnung der Klägerin ihrem Begehren noch besser entsprach. Es ist zudem nicht zutreffend, dass die Herstellung dieses Parkplatzes auf Kosten der Beklagten erfolgte. Vielmehr hat diese die angefallenen Kosten der ...GmbH, sprich der Vermieterin der Klägerin, mit Schreiben vom 
... Dezember 2012 in Rechnung gestellt. 11

2. Die Berufung ist auch nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung zuzulassen. Grundsätzliche Bedeutung i. S. v. § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO kommt einer Rechtssache nur dann zu, wenn sie eine höchstrichterlich oder obergerichtlich noch nicht beantwortete Rechtsfrage oder eine obergerichtlich bislang ungeklärte Tatsachenfrage von allgemeiner Bedeutung aufwirft, die sich im Rechtsmittelverfahren stellen würde und die im Interesse der Einheitlichkeit der Rechtsprechung oder der Weiterentwicklung des Rechts einer fallübergreifenden Klärung durch das Berufungsgericht bedarf (Kopp/Schenke a. a. O. § 124 Rn. 10). Dies ist nicht dargetan.12


Die Klägerin sieht einen grundsätzlichen Klärungsbedarf hinsichtlich der Frage, ob die Grundsätze zu einem Kostenerstattungsanspruch im Vorverfahren aus Treu und Glauben auch dann gelten, wenn eine Erledigterklärung im Vorverfahren abgegeben wurde. Diese Frage rechtfertigt nicht eine Zulassung der Berufung. Denn sie würde sich in dem angestrebten Berufungsverfahren nicht stellen, da keine Anhaltspunkte für einen Formenmissbrauch der Beklagten vorliegen und auch - wie oben dargelegt - höchstrichterlich geklärt ist, dass insbesondere § 161 Abs. 2 VwGO im Vorverfahren keine entsprechende Anwendung findet. 13


Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 14


Die Streitwertentscheidung beruht auf § 47 Abs. 1, § 52 Abs. 3 GKG und folgt der Festsetzung der Vorinstanz, gegen die keine Einwendungen erhoben wurden.15
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